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Zum Leistungsbegriff an der       

IGS Wallstraße 

Die IGS Wallstraße definiert den Begriff 

der Leistung in einem umfassenden Sinne. 

Leistung bedeutet für uns mehr als das 

Anfertigen einer Arbeit, das Halten eines 

Referates usw. Ein pädagogischer Lern- 

und Leistungsbegriff sollte stets ganzheit-

lich sein. Es gilt also, die individuellen 

Lernausgangslagen unserer Schülerinnen 

und Schüler, aber auch ihre Persönlichkeit 

zu berücksichtigen, Entwicklungsmöglich-

keiten zu erkennen und bestmöglich zu 

fördern. Die persönliche Entwicklung un-

serer SchülerInnen und der (fachbezoge-

ne) Kompetenzerwerb müssen Hand in 

Hand gehen. Deshalb werden beide As-

pekte an der IGS Wallstraße maßgeblich 

gefördert. 

Lernen ist ein Prozess. Deshalb nimmt die 

Förderung der Handlungskompetenzen 

einen zentralen Stellenwert in unserer 

Schule ein. Wir schärfen zudem durch 

eine dialogische Form der Leistungsbe-

wertung das Bewusstsein der eigenen 

Lernentwicklung. Nur wer sein eigenes 

Leistungsvermögen realistisch einschätzt, 

kann neue Lernsituationen selbstbewusst 

bewältigen!  

Der Begriff „Leistung“ ist immens wichtig 

an unserer Gesamtschule, da er für uns 

weit über das alltägliche Unterrichtsge-

schehen hinausgeht. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Ab-

sprachen und erprobten Verfahrensweisen 

zusammengefasst und vorgestellt: 

 

 

A. Schriftliche Lernkontrollen im 

Sekundarbereich  I 

A.I: Schriftliche Lernkontrollen in 
den Jahrgängen 5-7 

• Schriftliche Lernkontrollen werden in 

differenzierter Form geschrieben, um 

den unterschiedlichen Fähigkeiten der 

SchülerInnen ansatzweise gerecht zu 

werden. Dies können z.B.  

o selbstdifferenzierende Aufgaben 

o materialgebundene Aufgaben  

o unterschiedliche Anforderungsni-

veaus,  

o Wahl- und Pflichtaufgaben, 

o unterschiedliche Hilfsmittel (z.B. 

Tipp-Karten), 

o unterschiedliche Zugänge sein. 

• Es erfolgt keine zusammenfassen-

de quantifizierende Bewertung 

durch Punkte, Prozente etc.; statt-

dessen erfolgt die Rückmeldung 

durch einen kompetenzorientierten 

dialogischen Rückmeldebogen. 

(Anlage 1) 

 

• Der Rückmeldebogen darf in seiner 

grundsätzlichen Gestaltung nicht 

verändert werden, jedoch sind 

sinnvolle fachspezifische Verände-

rungen im Einzelfall möglich. Die-

ses muss in enger Absprache mit 

dem Fachteam geschehen. 

 

 

• Die Rückmeldebögen sind dialo-

gisch aufgebaut, um den Schüle-

rinnen und Schülern Gelegenheit 



 

zu geben, ihre Lernfortschritte zu 

reflektieren oder beispielsweise 

über Schwierigkeiten mit den Auf-

gabenstellungen zu berichten.  

 

A.II: Schriftliche Lernkontrollen in 
den Jahrgängen 8 bis 10 

Als Gesamtschule, für die Andersartigkeit 

und Unterschiedlichkeit der ihr anvertrau-

ten Schüler selbstverständlich und damit 

die Grundlage unserer täglichen Arbeit ist, 

bezieht sich die Leistungsbewertung in 

den Fächern, die in Klassenstärke unter-

richtet werden (z.B. GL, WuN, Kunst), auf 

die Individualität des einzelnen Schülers. 

Diese individuelle Bezugsnorm ist in jegli-

cher Form der Leistungsbewertung ent-

scheidend, da sie den Lernprozess und 

nicht nur einzelne Lernkontrollen berück-

sichtigt. Insofern ist es konsequent, dass – 

analog zur Praxis der vorherigen Jahrgän-

ge - auch weiterhin differenzierte schriftli-

che Lernkontrollen (vgl. A 1) geschrieben 

werden und die Rückmeldung mithilfe ei-

nes Rückmeldebogens erfolgt. (Hinweis: 

Ein Ausweis unterschiedlicher Niveaustu-

fen auf dem Zeugnis erfolgt nicht.)  Dieser 

Rückmeldebogen soll eine notennahe 

Formulierung bzw. eine Ziffernote enthal-

ten, um die Selbsteinschätzung der Schü-

lerinnen und Schüler zu erleichtern. Mit 

dieser Verfahrensweise knüpfen wir an die 

vorherige Praxis der Leistungsbewertung 

an, wollen aber zudem der erlassbezoge-

nen Forderung nach einer Bewertung mit-

hilfe von Noten Rechnung tragen.    

 

 

 

Zentrale Veränderung: 

Eine zusammenfassende quantifizierende 

Bewertung durch Punkte oder Prozente 

und durch eine Note erfolgt in Kombination 

mit einer Rückmeldung auf einem kompe-

tenzorientierten dialogischen Rückmelde-

bogen (Anlage 3).  

 

B. Umgang mit schriftlichen 

Lernkontrollen  

B.I  Allgemeine Vorbemerkung - 
Erlassgrundlage 

Leistungsbewertung soll laut Erlass vor 

allem eine pädagogische Funktion haben 

und muss den Ablauf des vorherigen Lern- 

und Arbeitsprozesses berücksichtigen. Es 

werden drei Arten von Bewertungen un-

terschieden: 

• schriftliche Lernkontrollen 

• mündliche Lernkontrollen 

• fachspezifische Lernkontrollen 

Der Erlass sieht zudem vor, dass in den 

Jahrgängen 7 bis 9 eine der verbindlichen 

schriftlichen Lernkontrollen durch eine 

„andere Form von Lernkontrolle“ ersetzt 

werden könnte. Diese „Ersatzleistungen“ 

müssen schriftlich oder fachpraktisch do-

kumentiert und mündlich präsentiert wer-

den. 

B.II  Umsetzung an der IGS Wall-
straße 

Wie im Erlass beschrieben sollte eine 

Leistungskontrolle einerseits eine pädago-

gische Funktion und andererseits einen 

Prozesscharakter beinhalten. Schriftliche 

Lernkontrollen können diese Merkmale nur 



 

selten erfüllen. Sie allein reichen deshalb 

nicht aus, um die erbrachten Leistungen 

der SchülerInnen entsprechend zu würdi-

gen. Aus diesem Grund befürworten wir 

die Möglichkeit, andere Formen der Lern-

kontrollen mitberücksichtigen zu können 

und wollen diese Form der Leistungsbe-

wertung bereits ab dem 5. Jahrgang er-

gänzend einfließen lassen. 

Deshalb beschränken wir uns in der An-

zahl der schriftlichen Lernkontrollen in der 

Regel auf die angegebenen Mindestwerte, 

um diese durch andere Formen der Leis-

tungsbewertung zu ergänzen. 

                                                        

 

 

 

In den Fächern Musik und Kunst ist es 

bereits ab Jahrgang 5 möglich, auf eine 

schriftliche Lernkontrolle zu verzichten und 

diese durch eine andere Form der Bewer-

tung zu ergänzen. Es muss jedoch eine 

schriftliche Lernkontrolle pro Schuljahr 

erfolgen. 

Bei Unterrichtsfächern, die epochal unter-

richtet werden, muss ebenfalls eine schrift-

liche Lernkontrolle erfolgen. Diese sollte 

ergänzt werden durch eine Lernkontrolle 

anderer Form. 

Die genaue Ausgestaltung dieser Vorlage 

regelt die jeweilige Fachkonferenz. Insbe-

sondere sollte die Form der „fachspezifi-

schen Lernkontrollen“ und der „Ersatzleis-

tungen“ für die jeweiligen Jahrgänge fest-

gelegt werden. 

B.III Anzahl der Lernkontrollen an 
der IGS Wallstraße 

Fach 5 6 7 8 9 10 

Deutsch 4 
** 

4 
** 

3* 3* 3* 4 
** 

Englisch 3 
** 

3 * 3 
** 

3* 3* 4  

Mathe 4 
** 

4 
** 

3* 3* 3* 4 
** 

NW 3 
** 

3 
** 

3* 3* 3*  3 
** 

GL 3 
** 

4 
** 

2* 3* 2*  3 
** 

RE/WUN 2 2 1* 1* 1* 2 
** 

Sport      
--- 

     
--- 

     
--- 

     
--- 

     
--- 

     
--- 

Musik 1* *** *** *** 1* 1 
** 

Kunst 1* *** *** *** 1* 1 
** 

AWT 1 
** 

1 
** 

1 
** 

1 
** 

1 
** 

1 
** 

WPK **** **** **** **** **** **** 

2. 

Fremd.  

     
---  

     
--- 

3 * 3 * 3 * 3 * 

* Zusätzlich wird eine umfangreiche fachspezifische 
Lernkontrolle als sog. „Ersatzleistung“ angefertigt. 

** Zusätzlich wird eine umfangreiche fachspezifi-
sche Lernkontrolle angefertigt. 

*** Epochaler Unterricht: Auf der Jahrgangsfach-

teamebene wird entschieden, ob eine schriftliche 
Lernkontrolle geschrieben oder eine umfangreiche 
fachspezifische Lernkontrolle angefertigt wird. 

**** abhängig vom konkreten Angebot 

 



 

B.IV  Notengrenzen ab Jahrgang 8 

Die Fachkonferenzen unserer Schule ha-

ben sich darauf verständigt, ein einheitli-

ches Bewertungssystem zu gestalten. 

Hinsichtlich der Notengebung gilt folgen-

der Bewertungsschlüssel für alle mit Punk-

ten bewertete Arbeiten in allen Fächern: 

 

 

 

Im Rahmen der Abschlussprüfungen in 
den Jahrgängen 9 und 10 erfolgt eine Be-
wertung gemäß den Vorgaben des Kul-
tusministeriums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Mündliche Mitarbeit  

Die Bewertung mündlicher Mitarbeit ist 

stets von mehreren einzelnen Beobach-

tungsfaktoren abhängig. Wichtig neben 

der aktiven Teilnahme am Unterrichtsge-

schehen ist vor allem die Qualität der 

mündlichen Beiträge, die Mitarbeit in 

Gruppen, z.B. zur Erstellung eines Vortra-

ges, aber vielleicht auch die Ergebnisse 

einer kurzen Lernkontrolle. Zudem können 

auch die Mappenführung oder die Erledi-

gung der LW-Aufgaben herangezogen 

werden. Genaueres regeln die jeweiligen 

Fachkonferenzen auf der Basis der gülti-

gen Kerncurricula. 

 

 

D. Fachspezifische Lernkontrollen  

Neben den schriftlichen Lernkontrollen 

und der mündlichen Mitarbeit stellen fach-

spezifische Lernkontrollen eine dritte Form 

der Leistungsmessung dar. Hier stehen 

die fachspezifischen Besonderheiten im 

Vordergrund. Aus diesem Grund legen die 

Fachkonferenzen fest, welche Formen der 

fachspezifischen Lernkontrollen eingesetzt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

Prozentgrenzen Noten 

100% - 90% 1 = sehr gut 

<90% - 80%  2 = gut 

<80% - 65% 3 = befriedigend 

<65% - 47%  4 = ausreichend 

<47% - 25% 5 = mangelhaft 

<25% - 0%  6 = ungenügend 



 

E. Leistungsbausteine  

Die Gewichtung schriftlicher Arbeiten im 

Verhältnis zur mündlichen Mitarbeit und zu 

fachspezifischen Lernkontrollen bei der 

Ermittlung einer Note in den Jahrgängen 

9/10 orientiert sich an den in den Kerncur-

ricula festgelegten Mindestwerten. Eine 

Zusammenstellung der Grenzen für alle 

Fachbereiche erfolgte im Zuge der Fach-

konferenzen im Schuljahr 2013/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Lernentwicklungsbericht,  

Zeugnisse etc. 

• In den Schuljahrgängen 5-7 ver-

zichten wir auf Noten. Dafür ertei-

len wir Rückmeldungen in Form ei-

nes Lernentwicklungsberichtes, der 

in jedem Fach erstellt und 2 Mal 

pro Schuljahr ausgehändigt wird. 

(Anlage 1) Die LEB sind einheitlich. 

Erst zum 2. Halbjahr des 8. Schul-

jahres erteilen wir Zeugnisse.  

• Die LEB werden ergänzt durch ei-

nen Tutorenbrief, in dem die Schü-

lerInnen eine Rückmeldung der 

Lehrerschaft über ihr gezeigtes Ar-

beits- und Sozialverhalten zeigen. 

Der Tutorenbrief ist dialogisch auf-

gebaut, sodass die SchülerInnen 

eine Rückmeldung an die Lehren-

den formulieren. 

• Dem 8. Jahrgang kommt eine 

Scharnierfunktion zu. Zum Halbjahr 

erhalten die Schülerinnen und 

Schüler den gewohnten LEB, auf 

dem eine „notennahe“ Formulie-

rung (z.B. „Du hast im Fach Ge-

sellschaftslehre überwiegend gute 

Leistungen gezeigt.“) verzeichnet 

ist. 

• In den Jahrgängen 8 (2. Halbjahr) 

bis 10 erhalten unsere Schülerin-

nen und Schüler ergänzend zu den 

Notenzeugnissen einen „Kurz-LEB“ 

(Anhang 3), bestehend aus einem 

dialogischen Tutorenbrief und fach-

lichen Aussagen zur Lernentwick-

lung sowie ggf. weitere Rückmel-

dungen. 

Gewichtung 

Fach Schriftliche 

Lernkontrol-

len 

Sonstiger Leistungen 

(mündliche Mitarbeit 

und fachspezifische 

Lernkontrollen) 

Deutsch 40 % 60 % 

Fremd-

sprachen 

40 % 60 % 

Mathe 50 % 50 % 

NW 40 % 60 % 

GL 1/3 2/3 

RE/WUN 40 % 60 % 

Musik 30 % 70 % 

Kunst 20 % 80 % 

AWT 40 % 60 % 



 

G. Innere und äußere Fachleis-

tungsdifferenzierung 

• In den Jahrgängen 5 bis 7 erfolgt 

der Fachunterricht in allen Fächern 

(Ausnahme AWT und ab Jg.7 die 

WPK) im Klassenverband.  

In Jahrgang 7 wird für die Fächer 

Englisch und Mathematik das er-

reichte Kompetenzniveau ausge-

wiesen. („Du hast in diesem Halb-

jahr / Schuljahr überwiegend / aus-

schließlich auf E-Niveau gearbei-

tet.“). In allen Fächern gilt das Prin-

zip der Binnendifferenzierung als 

oberste Maxime der Unterrichts-

planung. 

• Im  8. Jahrgang erfolgt der Unter-

richt in den Fächern Deutsch, Ma-

thematik und Englisch in leistungs-

heterogenen Orientierungskursen, 

in allen anderen Fächern (Aus-

nahme WPK) im Klassenverband. 

Es ist das Ziel dieser Kurse, den 

Übergang der Schülerinnen und 

Schüler in die ab Jahrgang 9 be-

ginnende äußere Fachleistungsdif-

ferenzierung vorzubereiten. In 

Jahrgang 8 wird für die Fächer 

Englisch, Mathematik und Deutsch 

das erreichte Kompetenzniveau 

ausgewiesen. („Du hast in diesem 

Halbjahr / Schuljahr überwiegend / 

ausschließlich auf E-Niveau gear-

beitet.“). Zudem erfolgt analog zu 

A.II und F ein Ausweis der erreich-

ten Notenstufe („Du hast insgesamt 

befriedigende Leistungen gezeigt.“) 

auf dem Lernentwicklungsbericht in 

alIen Fächern.  

Am Ende des Schuljahres 8 erfolgt 

eine Kurszuweisung für den 9. 

Jahrgang in den Fächern Deutsch, 

Mathematik, Englisch und Natur-

wissenschaften. In allen Fächern 

gilt das Prinzip der Binnendifferen-

zierung als oberste Maxime der 

Unterrichtsplanung. 

• Im 9. und 10. Jahrgang erfolgt der 

Unterricht in den Fächern Deutsch, 

Mathematik, Englisch und Natur-

wissenschaften in Kursen auf der 

Basis einer äußeren Fachleis-

tungsdifferenzierung    (A-Kurse / 

B-Kurse), in allen anderen Fächern 

(Ausnahme WPK) im Klassenver-

band. Die erreichten Ergebnisse 

werden mittels eines                           

Rückmeldebogens, der eine zu-

sammenfassende Bewertung durch 

eine Note enthält, beurteilt. Zu den 

Zeugnisterminen erhalten die 

Schülerinnen und Schüler ein regu-

läres Zeugnis, welches durch einen 

Kurz-LEB (vgl. Anlage 2) ergänzt 

wird. 

Die Kurseinteilungen enthalten 

grundsätzlich ein größtmögliches 

Maß an Durchlässigkeit, sodass 

bspw. ein Aufrutschen in ein höhe-

res Anspruchsniveau möglichst 

lange ermöglicht werden soll. 

 

 



 

 

 

 

Anhang 1: LEB Jg. 5-7 (Auszug) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anlage 2: Kurz-LEB (Jg. 8-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anlage 3: Rückmeldebögen (Jg. 5-10) 

  


